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Ordnung zur Änderung der Gebührenordnung 
für das Zertifikatsprogramm 
„Munich Summer School“ 

an der Hochschule für angewandte Wissenschaften München 
 

vom 21.08.2019 
 
 
 
Aufgrund von Art. 71 Abs. 8 BayHSchG, § 1 Sätze 1 und 2 Nr. 2 sowie § 5 Abs. 1 Hochschulge-
bührenverordnung (HSchGebV) erlässt die Hochschule für angewandte Wissenschaften München 
folgende Gebührenordnung: 
 
 

§ 1 
 
Die Gebührenordnung für das Zertifikatsprogramm „Munich Summer School“ an der Hochschule für 
angewandte Wissenschaften München vom 20.04.2016 wird wie folgt geändert: 
 
§ 3 Abs. 1 Buchst. g. erhält folgende neue Fassung: 
 
„Die Gebühr für die Teilnahme an der Summer School „Engineering the German Way“ beträgt  
2300 US-Dollar, sofern die Teilnehmer/die Teilnehmerinnen an einer Partnerhochschule immatrikuliert 
sind.“ 
 
 

§ 2 
 

Diese Ordnung tritt mit dem Tag ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
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